
Nr. Leistung Erläuterungen
Zahlungs- 

weise
1 2 3 4 5

1
Pflegegeld

wird auf das Konto überwiesen für die Bezahlung der privaten 

Pflegeperson; 

kann mit Pflegesachleistung (Nr. 2) kombiniert werden

monatlich ./. 347 € 599 € 800 € 990 €

2 Pflegesachleistungen

Leistungen durch einen ambulanten Pflegedienst, 

wird direkt durch den Pflegedienst mit der Pflegekasse 

abgerechnet; 

kann mit Pflegegeld (Nr. 1) kombiniert werden = 

Kombinationsleistung: werden nicht alle Sachleistungen 

verbraucht, wird anteilig Plfegegeld gezahlt

monatlich ./. 796 € 1.497 € 1.859 € 2.299 €

3
Angebote zur Unterstützung 

im Alltag 

(Entlastungsbetrag)

Hilfe im Haushalt, bei Einkäufen, Betreuung, u. a.

Zusätzlich zu Pflegegeld (Nr. 1) und Pflegesachleistung (Nr. 2); 

kann nur über zugelassene Anbieter abgerechnet werden;

müssen nicht monatlich verwendet werden, können bis zum 30.06. 

des Folgejahres aufgespart werden

monatlich 131 € 131 € 131 € 131 € 131 €

4
Beratungs-

besuche

notwendig bei ausschließlicher Versorgung durch Pflegeperson (Nr. 

1),

durch einen ambulanten Pflegedienst nach Wahl

freiwillig 

halbjährlich

5 Tages- und Nachtpflege

zusätzlich zum Pflegegeld (Nr. 1) bzw. der Pflegesachleistung (Nr. 

2); Es fällt ein Eigenanteil an.

i. d. R. nicht am Wochenende möglich

monatlich ./. 721 € 1.357 € 1.685 € 2.085 €

Pflegekassenanteil monatlich 131 € 805 € 1.319 € 1.855 € 2.096 €

Eigenanteil

(zusätzlich zum Pflegekassenanteil, abhängig von der Verweildauer 

im Heim)

monatlich
6

Vollstationäre

Pflege ca. 2.700 - 3.400 € im Monat

Leistungen der Pflegeversicherung 

Bei der folgenden Liste handelt es sich um allgemeine Angaben zu den Leistungen aus der Pflegeversicherung. 

Details erfragen Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Pflegekasse.

P f l e g e g r a d

halbjährlich
mindestens halbjährlich      

auf Wunsch vierteljährlich

bitte wenden
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Nr. Leistung Erläuterungen
Zahlungs- 

weise 1 2 3 4 5

7 Verhinderungspflege 

für eine Ersatzpflege, wenn die private Pflegeperson z. B. wegen 

Urlaub oder Erkrankung verhindert ist; Kürzung des Pflegegeldes 

bei Verhinderungspflege ab 8 Stunden pro Tag. Bei Pflege durch 

nahe Angehörige Jahreshöchstbetrag das 2fache des monatlichen 

Pflegegeldes

jährlich ./.

8 Kurzzeitpflege 

Zuschuss zu den Pflegekosten bei einem befristeten 

Heimaufenthalt. Pflegegeld (Nr. 1) wird während dieser Zeit zur 

Hälfte weitergezahlt. Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind 

selbst zu zahlen (angesparter Entlastungsbetrag (Nr. 3) kann 

hierfür eingesetzt werden).

jährlich ./.

9
Wohnumfeldverbessernde 

Maßnahmen
pro Pflegebedürftigen werden bei einem Umbau (z. B. bodengleiche 

Dusche, Treppenlift) anteilig bis zu 4.180 € übernommen

10 Technische Pflegehilfsmittel
Geräte und Sachmittel, die die häusliche Pflege erleichtern und die 

Selbstständigkeit verbessern, z. B. Haltegriffe, Pflegebett

11
Zum Verbrauch bestimmte 

Pflegehilfsmittel

Einwegartikel, u. a. Handschuhe, Desinfektionsmittel, 

Bettunterlagen etc.
monatlich

12 Hausnotruf
Basispaket wird meist komplett von der Pflegekasse übernommen, 

konkrete Preise müssen direkt beim Anbieter erfragt werden
monatlich

42 € im Monat

4.180 € je Maßnahme

max. 16.720 €, wenn mehrere Pflegebedürftige zusammen wohnen

müssen bei der Pflegeversicherung beantragt werden, z. T. ist eine 

ärztliche Verordnung notwendig, Auskunft erteilt die Pflegeversicherung, 

einige Hilfsmittel nur leihweise

25,50 €

P f l e g e g r a d

gemeinsames Jahresbudget 3.539 € 
flexibler Einsatz für beide Leistungsarten}


